
Bundesgesetz betr. die Gründungspatente
[Schluss]

Autor(en): Schoch / Schatzmann

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 4 (1888)

Heft 16

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-578083

PDF erstellt am: 28.06.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578083


gllulUïrtt rrijuieijirtrtijc fonîmierte-Dsituirg 183

einer Duelle beS allgemeinen ©lüde, inbem er bie SDîrenfdjen

fid) gegenfeitig mertbüott macht. ©tu arbeitâïoô antoacf)fert=
ber Ueberfluß aber, hinter bem bte ©ntmictlung beS Se=

barfeS toeit gurixcEftelji, mirb 1c£)ltefeltcf} 31t einer Duette beS

UnglüdeS bttrcß gu großen ©rttnbbefiß in tobter fëanb. 811=

lein bor ©rtoeiterung ber Sebürfniffe ift bie materiette 3«=
fünft unb ein SBoßtbefinben ber Arbeiter bebingt. ©in
miberrecßtltcßer Singriff berfelben auf baS Kapital ober ben

Sefiß in ber ©efettfcrjaft fcßäbigt baßer aud) immer fie
felbft. 3nbem unS bie Naturmiffenfcßaft immer meßr unb
meßr mit ben ©efeßen ber Natur befannt macht, gibt fie

uns aud) bie SNadjt, fie in unferm 3ntereffe gu* beperr-
fdEjen; feßen mir bocß jeßt fc£)on, mie ifjre großen ©r=

rungenfcßafteit bie fegenSreicßften SBirfungen auf baS gange
ßeben ber SNenfcßßeit ausüben unb mir finb gur fübnften 3u=
üerficßt auf eine meit glüdlicßere 3uiunft fcßoit für bie_

näcßfte ©eneration berechtigt, menn nicht bor ber 3ett eine

311 befürcßteitbe große unb fcßredltcße ^ßroletarierreiaolitlion
unfere ©rrungenfcßafteit mittellos macht unb Pernicßtet, mo=

nad) Saßrhunberte guttt SBieberaufbau erforberlid) fein mür=

ben! @0 biel Sertranen bie heutige Sultur auf ifjre fcfjon

3U Stage getretenen unb nod) in ißrem ©cßooße latent fd)lum=
mernben Gräfte unb Heilmittel, 3ur Stufbefferung beS 9Nen=

fcßenlofeS auch gu feßen man berechtigt ift, aniß bann, felbft
menn fidj Dr. ©rßarbt'S Draum, bon Deutfcßlanb in 100
Sohren ober bie ©alofcßen beS ©UicfeS, ein fogialeS 2Mr=
cßen bon Nttcßael fÇIûrfcfjetm, erioahrt unb felbft menn mir
fofort auf frieblichem SBege nach feinem Sorfcßlage gur Söf=

ung ber fogialen 3rage, ben bor. ihm uns gemiefeneit eingigett
NettungStoeg betreten. Dahin mirb unb fott eS mohi bennod)
auf ©rben nie fommen, baß bem menfißlicßen ßeben alle
ßaften abgenommen merben, meil eS nicht bloS bie Sebeut=

ung eines plßfifißen StmgeffeS, fonbern einer fittlicßen 8luf=
gäbe hat, bei pßßfifcßem ©ebeißen and) gu fittlicß geiftigem
2Bad)Sthum! Sßrof. Dr. 3oßS. Huber, beffen breier Sorträge
bon 1865 gur Drientirung in ber fogialen fjrage über bie

Proletarier mir unS bebier.ten finbet gemiß gutreffenb: „3n
ber etßifcßen ßebenSauffaffnng allein liegt eine bie SBelt i'tber=

minbenbe fraft ber Nefignation, ohne bie mir auch in ben

glücflichften Serßältniffen mißt gu befteßen bermöchten."
(g-ortfeßitng folgt).

5Buttbe»ßefcl} betr. bie (Srftnimuppittentc.
(58om 29. Suni 1888.)

(©ctjtuß.)

III. Son ber Nachahmung.
Slrt. '24. ©emäß ben nachfteßenben Sefttmmungen fann

auf bem SBege beS 3töP ober ©trafprogefjeS belangi mer=

ben: 1) mer patentirte ©egenftänbe nachahmt ober fie un=
erlaubter SBeife benußt; 2) mer bie nachgeahmten ®egen=

ftäitbe berfauft, feilhält, in Serfeßr bringt ober auf fcßmei=

gerifcßeS ©ebiet einführt; 8) mer bei biefen Hanblungen
miffentlid) mitgemirft, ober bereit SluSfüßrung begünftigt ober

erleichtert hat; 4) mer fid) meigert, bie Herfunft öon tu
feinem Sefiße befinblicßen nachgeahmten ©egenftänben an=

gugeben.
Slrt. 25. SBer eine ber im Porftehenben Sirtitel ermähnten

Hanblungen oorfäßlid) begeht, mirb gum ©d)abenerfaß Per=

urtheilt unb überbieg mit einer ©elbbuße im Setrage öon
Sr. 30—2000, ober mit ©efängniß in ber Dauer bon 8
Dagen bis gu einem 3aßr, ober mit ©elbbuße unb @e=

fängniß innerhalb ber angegebenen Segrengung beftraft. —
©egen Nüdfättige tonnen biefe ©trafen bis auf baS Dop=
pelte erhöht merben. Sloß faßrläßige llebertretnng mirb nicht
beftraft. Die 3totIentfcßäbigung bleibt inbeffen in ben in
Slrt. 24 ermähnten gälten borbehalten.

Slrt. 26. Die 3'öiltlage fteßt Sebermann gu, melcßer
ein rechtliches 3ntereffc barait nacßtoeiSt. Die Seftrafung
erfolgt nur auf Slntrag beS Serleßten, nad) ber ©trafprogeß=
orbnnng beSjenigen Kantons, in meldjettt bie flage ange=
ftrengt mirb. Dtefe tann entmeber am Domigil beS Sln=

gefcßulbigten, ober an bem Drte, mo baS Sergeßeit begangen
morbeit ift, erhoben merben. 3n feinem Satte bürfett für
baS gleiche Sergehen mehrere ftrafrecßtlicße Serfolgungeit
eintreten. SBenn feit ber leßteu llebertretnng mehr als groei
Saßre uerfloffen finb, fo tritt Serjährung ber Mage ein.

Slrt. 27. Die ©ericßte haben auf ©ritr.b erfolgter 3iüü=
ober ©traft'lage bie als uötßig eraditeten oorforglicßen Ser=
fügungen gu treffen. Namentlich tonnen fie nad) Sorroeifitng
beS patentes eine genaue Sefcßreibung ber angeblich» ttacß=

geahmten ©egenftänbe, fomie ber anSfcßließlid) gur Nad)=
aßmung bieneuben SBertgeuge unb ©erätße, unb uöthigeufallS
audt) bie Sefcßlagnahme ermähnter ©egenftänbe, SBertgeuge
unb ©erätße üorneßmen laffen. SBenn ©rnnb üorßanbeit ift,
eine Sefcßlagnaßme borguneßmen, fo tann bgS ©ericßt bem

Stöger eine Saution auferlegen, metcße er oor ber Sefcßlag=
nähme gu hinterlegen ßat.

Slrt. 28. DaS ®erid)t tann auf Necßttung unb bis gum
Selaufe ber bent üerleßten Dßetle gugefprocßenen ®ntfd)äbi=
gütigen unb ber Snßett bie SonfiSfatiott ber mit Sefcßlag
belegten ©egenftänbe Perfügen. ©S foil, felbft int gälte einer

greifprecßung, menn nötßig, bie Sernicßtmig ber ausfd)tieß=
ließ gur Nacßahmttng beftimmten SBertgeuge ttttb ©erätße
anorbnen. ®S fann auf Soften ber Sernrtßeilten bie Ser=

öffeniltcßintg beS ©rfenntniffeS in einer ober mehreren 3a=
tungen auorbnett.

Slrt. 29. SBer recßtSmibrigermeife feine ©efcßäftSpapiere,
Singeigen ober ©rgeugniffe mit einer Segeicßtiung oerfießt,
metcße gum ©tauben oerleiten fott, baß eitt patent befteßt,
mirb üott SlmteS megen ober auf Mage ßin mit einer ®elb=
büße Pint 30 biS" 500 granfen, ober mit ©efängniß in ber
Dauer tton 3 Dagen bis gu 3 SNouaten, ober mit @elb=

büße unb ©efängniß innerhalb ber angegebenen Segrengung
beftraft. ©egen Nüdföttige tann biefe ©träfe bis auf baS

Doppelte erßößt merben.
Slrt. 30. Die,fantone haben gur Seßanblung ber gioil=

rechtlichen ©treitigfeiten megen Nachahmung patentirter ®egeu=
ftänbe eine ©ericßt'Sftelte gu begeießtten, metcße ben $rogeß
als eingige tantonale Snftang entfeßeibet. Die Sernfung an
baS SunbeSgericßt ift oßne Nücfficßt auf bett SBertßbctrag
ber ©treitfaiße guläffig.

Slrt. 31. Der ©rtrag ber Süßen fließt itt bie fautonS=
faffe. Sei SlnSfälinng einer ©elbftrafe ßat ber Nicßter für
ben Çatt ber Nichteinbringlicßteit berfelbett eine entfprecßenbe
©efängnißftrafe feftgufeßen.

IV. SerfcßiebeneS unb ©cßlußbeftimmungen.
Slrt. 32. Die Slngehörigen ber Sänber, melcßer mit ber

©eßmeig eine bezügliche fonoention abgefd)loffen haben, tön=

nen innerhalb einer $rift Pott 7 Neonaten 00m Datum beS

SatentgefucßeS in einem ber genannten ßänber, unb unter
Sorbeßalt ber Ned)te Dritter, ißr ©efueß in ber ©eßmeig

hinterlegen, oßne baß bnreß ingroifeßen eingetretene Dßat=
faeßen, mie bnreß ein anbereS Satentgefud) ober eine Ser=

öffentlichung, bie ©üttigfeit ißreS Patentgefucßeg beeinträdltigt
merben tonnte.

DaS gleiche Necßt mirb bettjenigen ©dimeigerbürgern ge=

roäßrt, metcße in erfter ßtnie eitt Satentgefud) itt einem ber

im Porigen Slbfaße begeießneten Sänber eittgereid)t ßaben.
Slrt. 33. 3ebem ©rfinber eines patentirbaren, in einer

nationalen ober internationalen SluSftellung in ber ©eßmeig

aitSgefieflten ©rgettgniffes mirb, naeß ©rfüttttitg ber oont

«-
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einer Quelle des allgemeinen Glücks, indem er die Menschen
sich gegenseitig wertbvoll macht. Ein arbeitslos anwachsen-
der Ueberfluß aber, hinter dem die Entwicklung des Be-
darseS weit zurücksteht, wird schließlich zu einer Quelle des

Unglückes durch zu großen Grundbesitz in todter Hand. Al-
lein vor Erweiterung der Bedürfnisse ist die materielle Zu-
kunft und ein Wohlbefinden der Arbeiter bedingt. Ein
widerrechtlicher Angriff derselben auf das Kapital oder den

Besitz in der Gesellschaft schädigt daher auch immer sie

selbst. Indem uns die Naturwissenschaft immer mehr und

mehr mit den Gesetzen der Natur bekannt macht, gibt sie

uns auch die Macht, sie in unserm Interesse zu' beherr-
schen; sehen wir doch jetzt schon, wie ihre großen Er-
rungenschasten die segensreichsten Wirkungen auf das ganze
Leben der Menschheit ausüben und wir sind zur kühnsten Zu-
verficht aus eine weit glücklichere Zukunft schon für die.
nächste Generation berechtigt, wenn nicht vor der Zeit eine

zu befürchtende große und schreckliche Proletarierrevolution
unsere Errungenschaften mittellos macht und vernichtet, wo-
nach Jahrhunderte zum Wiederausbau erforderlich sein wür-
den! So viel Vertrauen die heutige Kultur auf ihre schon

zu Tage getretenen und noch in ihrem Schooße latent schlum-
mernden Kräfte und Heilmittel, zur Aufbesserung des Men-
schenloses auch zu setzen man berechtigt ist, auch dann, selbst

wenn sich Dr. Cnhardt's Traum, von Deutschland in 100
Jahren oder die Galoschen des Glückes, ein soziales Mär-
chen von Michael Flürscheim, erwahrt und selbst wenn wir
sofort auf friedlichem Wege nach seinem Vorschlage zur Lös-

ung der sozialen Frage, den von ihm uns gewiesenen einzigen
Rettungsweg betreten. Dahin wird und soll es wohl dennoch

auf Erden nie kommen, daß dem menschlichen Leben alle
Lasten abgenommen werden, weil es nicht blos die Bedeut-

ung eines physischen Prozesses, sondern einer sittlichen Auf-
gäbe hat, bei physischem Gedeihen auch zu sittlich geistigem
Wachsthum! Prof. Dr. Johs. Huber, dessen dreier Vorträge
von 1865 zur Orientirung in der sozialen Frage über die

Proletarier wir uns bedienten findet gewiß zutreffend: „In
der ethischen Lebensauffassung allein liegt eine die Welt über-
windende Kraft der Resignation, ohne die wir auch in den

glücklichsten Verhältnissen nicht zu bestehen vermöchten."
(Fortsetzung folgt).

Bmldesgesetz lletr. die Erfindungsplttmte.
(Vom 2ö. Juni 1888.)

(Schluß.)

III. Von der Nachahmung.
Art. 24. Gemäß den nachstehenden Bestimmungen kann

auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses belangt wer-
den: 1) wer patentirte Gegenstände nachahmt oder sie un-
erlaubter Weise benutzt; 2) wer die nachgeahmten Gegen-
stände verkauft, seilhält, in Verkehr bringt oder auf schwei-

zerisches Gebiet einführt; 3) wer bei diesen Handlungen
wissentlich mitgewirkt, oder deren Ausführung begünstigt oder

erleichtert hat; 4) wer sich weigert, die Herkunft von in
seinem Besitze befindlichen nachgeahmten Gegenständen an-
zugeben.

Art. 25. Wer eine der im vorstehenden Artikel erwähnten
Handlungen vorsätzlich begeht, wird zum Schadenersatz ver-
urtheilt und überdies mit einer Geldbuße im Betrage von
Fr. 30—2000, oder mit Gefängniß in der Dauer von 3
Tagen bis zu einem Jahr, oder mit Geldbuße und Ge-
fängniß innerhalb der angegebenen Begrenzung bestraft. —
Gegen Rückfällige können diese Strafen bis auf das Dop-
Pelte erhöht werden. Bloß fahrläßige Uebertretung wird nicht
bestraft. Die Zivilentschädignng bleibt indessen in den in
Art. 24 erwähnten Fällen vorbehalten.

Art. 26. Die Zivilklage steht Jedermann zu, welcher
ein rechtliches Interesse daran nachweist. Die Bestrafung
erfolgt nur auf Antrag des Verletzten, nach der Strafprozeß-
ordnung desjenigen Kantons, in welchem die Klage ange-
strengt wird. Diese kann entweder am Domizil des An-
geschuldigten, oder an dem Orte, wo das Vergehen begangen
worden ist, erhoben werden. In keinem Falle dürfen für
das gleiche Vergehen mehrere strafrechtliche Verfolgungen
eintreten. Wenn seit der letzten Uebertretung mehr als zwei
Jahre verflossen sind, so tritt Verjährung der Klage ein.

Art. 27. Die Gerichte haben auf Grund erfolgter Zivil-
oder Strafklage die als nöthig erachteten vorsorglichen Ver-
fügungen zu treffen. Namentlich können sie nach Vorweisung
des Patentes eine genane Beschreibung der angeblich nach-
geahmten Gegenstände, sowie der ausschließlich zur Nach-
ahmung dienenden Werkzeuge und Geräthe, und nöthigenfalls
auch die Beschlagnahme erwähnter Gegenstände, Werkzeuge
und Geräthe vornehmen lassen. Wenn Grund vorhanden ist,
eine Beschlagnahme vorzunehmen, so kann dgs Gericht dem

Kläger eine Kaution auferlegen, welche er vor der Beschlag-
nähme zu hinterlegen hat.

Art. 28. Das Gericht kann ans Rechnung und bis zum
Belaufe der dem verletzten Theile zugesprochenen Entschädi-
gungen und der Bußen die Konfiskation der mit Beschlag
belegten Gegenstände verfügen. Es soll, selbst im Falle einer

Freisprechung, wenn nöthig, die Vernichtung der ausschließ-
lich zur Nachahmung bestimmten Werkzeuge und Geräthe
anordnen. Es kann auf Kosten der Verunheilten die Ver-
öffentlichung des Erkenntnisses in einer oder mehreren Zei-
tnngen anordnen.

Art. 29. Wer rechtswidrigerweise seine Geschäftspapiere,
Anzeigen oder Erzeugnisse mit einer Bezeichnung versieht,
welche zum Glauben verleiten soll, daß ein Patent besteht,
wird von Amtes wegen oder auf Klage hin mit einer Geld-
bnßä'von 3V bis 500 Franken, oder mit Gefängniß in der
Dauer von 3 Tagen bis zu 3 Monaten, oder mit Geld-
büße und Gefängniß innerhalb der angegebenen Begrenzung
bestraft. Gegen Rückfällige kann diese Strafe bis auf das
Doppelte erhöht werden.

Art. 30. Die Kantone haben zur Behandlung der zivil-
rechtlichen Streitigkeiten wegen Nachahmung patentirter Gegen-
stände eine Gerichtsstelle zu bezeichnen, welche den Prozeß
als einzige kantonale Instanz entscheidet. Die Berufung an
das Bundesgericht ist ohne Rücksicht auf den Werthbetrag
der Streitsache zulässig.

Art. 31. Der Ertrag der Bußen fließt in die Kantons-
kasse. Bei Ausfüllung einer Geldstrafe hat der Richter für
den Fall der Nichteinbringlichkeit derselben eine entsprechende
Gefängnißstrafe festzusetzen.

IV. Verschiedenes und Schlußbestimmnngen.
Art. 32. Die Angehörigen der Länder, welcher mit der

Schweiz eine bezügliche Konvention abgeschlossen haben, tön-
nen innerhalb einer Frist von 7 Monaten vom Datum des

Patentgesuches in einem der genannten Länder, und unter
Vorbehalt der Rechte Dritter, ihr Gesuch in der Schweiz
hinterlegen, ohne daß durch inzwischen eingetretene That-
fachen, wie durch ein anderes Patentgesuch oder eine Ver-
öffentlichung, die Gültigkeit ihres Patentgesuches beeinträchtigt
werden könnte.

Das gleiche Recht wird denjenigen Schweizerbürgern ge-
währt welche in erster Linie ein Patentgesnch in einem der

im vorigen Absätze bezeichneten Länder eingereicht haben.
Art. 33. Jedem Erfinder eines patenlirbaren, in einer

nationalen oder internationalen Ausstellung in der Schweiz
ausgestellten Erzeugnisses wird, nach Erfüllung der vom
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Bunbegrath gu beftimntenben Formalitäten, ein ©dph Don

îedj§ Bionateu, boni Sage ber Sulaffung beg ©rgeugniffeS

pr Slugftettung, gemährt. äBäbrenb ber Sauer biefer leb*
teren fotten etwaige SßatentgefucEie ©eiteng Sritter ober Ber*
öffentticfpngen ben ©rfinber nicht Berhtnbern, innerhalb ber

genannten Frift bag pr ©rlangung beg befiititioen ©dpbeg
erforberlicpe tpatentgefuci) rec^tëgiittig p ftetlen. SBenn eine

internationale Slusftettung in einem Sanbe ftattfinbet, bag

mit ber ©chweig eine begüglidje fonnention abgesoffen hat,
fo wirb ber geitWeilige ©dpb, welcher burd) bag frembe
Sanb ben an ber betreffenben Slugftettung befinblicEjen patentir*
baren ©rgeugniffen gemährt werben ift, auf bie ©dfmeig
auggebehnt. Siefer ©dpb barf eine Sauer oon 6 fOîonaten,
öont Sage ber Sulaffung beg ©rgeugniffeg gur Slugftettung,
nicht iiberfteigen unb hat &ie nämlichen ^Birkungen, wie bie

in üorftehenbem Slbfafse befchriebenen.
Slrt. 34. Sie lleberfdfüffe ber ©innahmeu beg eibge=

noffifdfeit Slmteg für gewerblidjeg ©igentlpm ftnb in erfter
Sinie gur Sinlage Bon fFa^Bibliot^eEen in ben inbuftrietlen
Sentren ber ©djweig unb gur mtrkfamen Verbreitung ber

Bublikationen beg genannten Sïmteg unb in gweiter Sinie
bagu gu üerWenben, bie irt Slrt. 17, Slbfab 2 biefeg ©e*
fe^eg norgefehenen Bachforfclpngen gu fßrbern.

Strt. 35. Ser Bunbesrath ift beauftragt, bie gur Slug*

führnng biefeg ©efebeg erforberlidfen Begletnente unb Ber*
orbnungen gu erlaffen.

Slrt. 36. Surd) Borliegenbeg ©efeb werben bie in ben

.tantonen geltenben Beftimmungen über ben ©cf)uh ber ©r=

finbungen aufgehoben, ©rfinbungeu, bie in bent geitpunft,
in welchem biefeg ©efeb in Sraft tritt, Bermöge ber kanto*
naten ©efebe nod) ©chub genießen, Berbleiben gleichwohl
in ben betreffenben Kantonen big gum Slbtauf ber gefeb*

lictjen ©dpbbauer gefdfjü^t.
Slrt. 37. Ser Bunbegratf) wirb beauftragt, auf ©runb*

tage ber Beftimmungen beg Bunbeggefebeg nom 17. 3uni
1874, betreffenb bie Bolkgabftimmung über Bunbeggefebe
unb Bunbegbefd)Iüffe, bie Bekanntmachung biefeg ©efebeg gu

neranftalten unb ben Beginn ber SBirffamteit begfelben feft-
gufeben.

Sttfo befdjloffen Born ©tänberathe,
Bern, ben 27. 3uli 1888.

Ser Sßräfibent; ©chad). Ser Brototottführer: ©cfjatjntamt.
Stlfo befctjloffen Bom Bationalrathe,
Bern, ben 29. 3uli 1888.

Ser ^Sräfibent: ©. fHufft). Ser SßrDtoEoIXfüljrer: fRiitgier.

SSercinêtoefett.
@d)U>cig. 3 et) t o ffcrmet ft cr Verein. Sie grohe fogiate

unb potitifäje Beöolution, welche Bor t)urtbert fahren Bon

Frankreich augging unb gang SBefteuropa Berfüngte, hat, Wie

bag bet berartigen ©türmen immer gu gefd)el)en pflegt, mit
milbem Unßerftanb auch manche in ihrem Sente gute ©in*
richtung, ftatt fie geitgemäh gu reformiren, non ©runb aug

nertitgt. 3n unfreien unb beengenbett Berfpltntffen aufge*
wadjfen, fuctjte man bie wahre Freiheit im anbern ©ptrem,
in ber fct)ranEenIoferi Ungebnubenheit beg 3nbioibuumg. Sie
Sobteugräber ber früheren Sänfte unb §anbwer!ginnungen
hielten fid) nicht Weniger für fèeilanbe ber gefeltfcE)afttict)ert

Srbr.ung atg bie politifcffen llmfturgmänner. 3n neuerer
3eit hat man aber wieber Btandfeg fdfähen gelernt, wag
bie Sitten gekannt, 3ahrl)unberte lang geübt unb gepflegt.

Siefe ©ebattfen befehligen ben Beridjterftatter ber „Sleuen
3ürct)er=3eitung" bei ber Berfammlung ber fcfiwetgeriftfien
©d)loffermeifter, bte lebten ©onntag, 47 Blann ftarï, aug
allen Sheiteit ber ©chweig im ©afthofe gur „SBaage" in

Baben tagte. Ser Streck biefer Berfammlung war bie ©rinn
bung eineg fd)weigerifd)en ©chloffermeifter*Berbanbeg. Sie
Slnregung bagu war Bom Berbanb Sürich unb Umgebung
auggegangen. Ser fßräfibent begfelben, Sonrab Büegg, leitete
bie Berhanblungen; ber ©uaftor, SB. tgartmann, Berfah bag
Slftuariat unb SJieifter 3- 3- £>afner refertrte turg unb bünbig
über Bothwenbigteit, Stuben unb Streck beg gu grünbenben
Berufsoereittg. ©r beutete hin auf bie ©rfolge ber beftehenben
3nnungen beg Sluglaubeg unb ber in ber ©chweig entftan*
beuen Bereine. @g fotten nid)t allein bie Sntereffen beg

Strbeitgeberg, fonbern auch bie beg Sïrbeiterg gefdpbt werben.
Ser Berbanb foil unter Stnberem audi feine ©pipe gegen
biejenigen unruhigen ©lemente, igeber unb ©törer richten,
bte burd) ©infchüchterung ttnb ©ewalt bett frieblidfen Slrbeiter
an ber Slrbeit hinbern motten. Sie Siggiplin, welche unter
ben Strbeitern Ejerrfcfjt, möge auch bei ben SMftern einkehren,
bann werbe fie bie @intrad)t ftarï machen.

Ser Beifall, ben bie SBorte beg Beferenten fanbett, unb
bie weiteren Slugeiuanberfebungen Bon mehreren Vertretern
fdjon beftehenber lokaler BWfteröerbänbe, wie Bott Bafel unb
©t. ©allen, geigten beutlich, bah anwefenben Bteifter bie

©ache ernft nahmen. Sie Btänner, weiche währenb ber
2Bod)e an ruhiger ©ffe mit kunftgeübter ®anb ben fdpneren
§ammer gtt führen Berftehen, fahen in ruhiger unb miirbiger
Berathung Bolle Bier ©tunäen beifammen unb ftettten einen

©tatutenentwurf feft, ber, nadjbem ihn eine Sommiffion noch

Weiter geführt ^at, in einer folgenben Berfammlung befinitio
gutgebeifjen werben foil.

Sie Slufgabeu, bie fidf ber fcfjweigerifche ©chloffermeifter=
Berbanb ftettt, fittb folgenbe: SBahruug gemeinfatner Berttfg=
intereffen; ©inführung mßglidift einfacher SBerkftattorbnungen
unb ©inigung ber Siegeln bei ©inftetlimg unb ©ntlaffung
ber ©efellen; Siegelung beg Sehrlinggwefeng ; Slnftrebung
reeller ©rttnblageu im ©ubmiffiongWefen ; Befpredpitg ber

Sottfragen u. a. Ser Berbanb bilbet fid) aug ben lokalen
Bereinen unb, wo keine foldfen ftnb, aug eittgelnen fDleiftern.
©eine Drgane finb bie ©eneratt unb Selegirtenoerfammlung
unb ein auf brei 3ahte gewählter 3ettti"aI=S5orftartb. Ser
Borftanb Wttrbe aug folgenben ÜMftern beftettt: Ü. Siücgg,

Bräfibent (Sürtch), 3- §afner unb Hartmann (Sitrid)), ©tßhr
unb FuBBer (SBinterthur), ©ottfrieb ©tierlin (@^ äffhäufen)
unb Sobler (©t. ©allen). („91. 3- 3-")

bic SSerfftalt.
Sebcr an ©ifett gu leinten. Bian überftreidfe bag ©ifen

mit irgenb einer Bleifarbe, etwa mit Bleiweig ober $ien=

ruh- SBenn bann biefer Slnftrid) getrodnet ift, überftreiche

man benfelben Wieberum mit einem ©emente, welcher fol=
gettbermahen gubereitet ift: Blau nehme ben heften Seim,
weiche ihn itt falteg SBaffer, big er meid) geworben ift.
Sann löfe matt ihn in ©ffig bei einer mähigen SBärme auf
unb gebe ein Srittel feiner Blaffe SBeihfi^ten=Serpeutin bagu,

mifdfe Sltteg grünblich unb bringe eg mittelft beg ©ffigg gtt
einer geeigneten tonfifteng, um eg bann mit einem pnfel
noch unb gmar heife augbreiten gu können, worauf man fo=

fort bag Seber auflegen, anfpannen unb feft anbrüden muh-
Bei einer Shemenfcheibe gietje man bag Seber feft an bie=

felbe an unb lege bie ©üben übereittunber unb klammere feft.

$crftf)iebctteê.
Seuifdje allgemeine SluêfteKuiig für Unfatlöcrhütung.

fBerlitt 1889. Sie 3ahl ber Slnmelbungen gur Slugftettung
hat alle ©rwartungen übertroffen; ber Berfügbare Baum ift
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Bundesrath zu bestimmenden Formalitäten, ein Schutz von
sechs Monaten, vom Tage der Zulassung des Erzeugnisses

zur Ausstellung, gewährt. Während der Dauer dieser letz-

teren sollen etwaige Patentgesuche Seitens Dritter oder Ver-
öffentlichungen den Erfinder nicht verhindern, innerhalb der

genannten Frist das zur Erlangung des definitiven Schutzes

erforderliche Patentgesuch rechtsgültig zu stellen. Wenn eine

internationale Ausstellung in einem Lande stattfindet, das

mit der Schweiz eine bezügliche Konvention abgeschlossen hat,
so wird der zeitweilige Schutz, welcher durch das fremde
Land den an der betreffenden Ausstellung befindlichen patentir-
baren Erzeugnissen gewährt worden ist, auf die Schweiz
ausgedehnt. Dieser Schutz darf eine Dauer von 6 Monaten,
vom Tage der Zulassung des Erzeugnisses zur Ausstellung,
nicht übersteigen und hat die nämlichen Wirkungen, wie die

in vorstehendem Absätze beschriebenen.

Art. 34. Die Ueberschüsse der Einnahmen des eidge-
nössischen Amtes für gewerbliches Eigenthum sind in erster

Linie zur Anlage von Fachbibliotheken in den industriellen
Zentren der Schweiz und zur wirksamen Verbreitung der

Publikationen des genannten Amtes und in zweiter Linie
dazu zu verwenden, die in Art. 17, Absatz 2 dieses Ge-
setzes vorgesehenen Nachforschungen zu fördern.

Art. 35. Der Bundesrath ist beauftragt, die zur Aus-
Wrung dieses Gesetzes erforderlichen Reglements und Ver-
ordnungen zu erlassen.

Art. 36. Durch vorliegendes Gesetz werden die in den

Kantonen geltenden Bestimmungen über den Schutz der Er-
findungen aufgehoben. Erfindungen, die in dem Zeitpunkt,
in welchem dieses Gesetz in Kraft tritt, vermöge der kanto-
nalen Gesetze noch Schutz genießen, verbleiben gleichwohl
in den betreffenden Kantonen bis zum Ablauf der gesetz-

lichen Schutzdauer geschützt.

Art. 37. Der Bundesrath wird beauftragt, auf Grund-
läge der Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 17. -Juni
1874, betreffend die Volksabstimmung übet Bundesgesetze
und Bundesbeschlüsse, die Bekanntmachung dieses Gesetzes zu
veranstalten und den Beginn der Wirksamkeit desselben fest-

zusetzen.

Also beschlossen vom Ständerathe,
Bern, den 27. Juli 1888.

Der Präsident: Schoch. Der Protokollführer: Schahmann.
Also beschlossen vom Nationalrathe,
Bern, den 29. Juli 1888.

Der Präsident: E. Ruffy. Der Protokollführer: Ringier.

Vereinswesen.
Schweiz. Schlossermeister-Verein. Die große soziale

und politische Revolution, welche vor hundert Jahren von
Frankreich ausging und ganz Westeuropa verjüngte, hat, wie
das bei derartigen Stürmen immer zu geschehen pflegt, mit
wildem Unverstand auch manche in ihrem Kerne gute Ein-
Achtung, statt sie zeitgemäß zu reformiren, von Grund aus
vertilgt. In unfreien und beengenden Verhältnissen anfge-
wachsen, suchte man die wahre Freiheit im andern Extrem,
in der schrankenlosen Ungebnndenheit des Individuums. Die
Todtengräber der früheren Zünfte und Handwerksinnungen
hielten sich nicht weniger für Heilande der gesellschaftlichen

Ordnung als die politischen Umsturzmänner. In neuerer
Zeit hat man aber wieder Manches schätzen gelernt, was
die Alten gekannt, Jahrhunderte lang geübt und gepflegt.

Diese Gedanken beschlichen den Berichterstatter der „Neuen
Zürcher-Zeitung" bei der Versammlung der schweizerischen

Schlossermeister, die letzten Sonntag, 47 Mann stark, aus
allen Theilen der Schweiz im Gasthofe zur „Waage" in

Baden tagte. Der Zweck dieser Versammlung war die Grün-
dung eines schweizerischen Schlossermeifter-Verbandes. Die
Anregung dazu war vom Verband Zürich und Umgebung
ausgegangen. Der Präsident desselben, Konrad Rüegg, leitete
die Verhandlungen; der Quästor, W. Hartmann, versah das
Aktuariat und Meister I. I. Hafner referirte kurz und bündig
über Nothwendigkeit, Nutzen und Zweck des zu gründenden
Berufsvereins. Er deutete hin auf die Erfolge der bestehenden

Innungen des Auslandes und der in der Schweiz entstan-
denen Vereine. Es sollen nicht allein die Interessen des

Arbeitgebers, sondern auch die des Arbeiters geschützt werden.
Der Verband soll unter Anderem auch seine Spitze gegen
diejenigen unruhigen Elemente, Hetzer und Störer richten,
die durch Einschüchterung und Gewalt den friedlichen Arbeiter
an der Arbeit hindern wollen. Die Disziplin, welche unter
den Arbeitern herrscht, möge auch bei den Meistern einkehren,
dann werde sie die Eintracht stark machen.

Der Beifall, den die Worte des Referenten fanden, und
die weiteren Auseinandersetzungen von mehreren Vertretern
schon bestehender lokaler Meisterverbände, wie von Basel und

St. Gallen, zeigten deutlich, daß die anwesenden Meister die

Sache ernst nahmen. Die Männer, welche während der

Woche an rußiger Esse mit kunstgeübter Hand den schweren

Hammer zu führen verstehen, saßen in ruhiger und würdiger
Berathung volle vier Stunden beisammen und stellten einen

Statutenentwurf fest, der, nachdem ihn eine Kommission noch

weiter geführt hat, in einer folgenden Versammlung definitiv
gutgeheißen werden soll.

Die Aufgaben, die sich der schweizerische Schlossermeister-
verband stellt, sind folgende: Wahrung gemeinsamer Berufs-
interessen; Einführung möglichst einfacher Werkstattordnungen
und Einigung der Regeln bei Einstellung und Entlassung
der Gesellen; Regelung des Lehrlingswesens; Anstrebung
reeller Grundlagen im Submissionswesen; Besprechung der

Zollfragen u. a. Der Verband bildet sich aus den lokalen
Vereinen und, wo keine solchen sind, aus einzelnen Meistern.
Seine Organe sind die General- und Delegirtenversammlung
und ein auf drei Jahre gewählter Zentral-Vorstand. Der
Vorstand wurde aus folgenden Meistern bestellt: K. Rüegg,
Präsident (Zürich), I. Hafner und Hartmann (Zürich), Stöhr
und Furrer (Winterthur), Gottfried Stierlin (Schaffhausen)
und Tobler (St. Gallen). („N. Z. Z-")

Für die Werkstatt.
Leder an Eisen zu leimen. Man überstreiche das Eisen

mit irgend einer Bleifarbe, etwa mit Bleiweis oder Kien-

ruß. Wenn dann dieser Anstrich getrocknet ist, überstreiche

man denselben wiederum mit einem Cemente, welcher fol-
gendermaßen zubereitet ist: Man nehme den besten Leim,
weiche ihn in kaltes Wasser, bis er weich geworden ist.
Dann löse man ihn in Essig bei einer mäßigen Wärme auf
und gebe ein Drittel seiner Masse Weißfichten-Terpentin dazu,
mische Alles gründlich und bringe es mittelst des Essigs zu
einer geeigneten Konsistenz, um es dann mit einem Pinsel
noch und zwar heiß ausbreiten zu können, worauf man so-

fort das Leder auflegen, anspannen und fest andrücken muß.
Bei einer Riemenscheibe ziehe man das Leder fest an die-

selbe an und lege die Enden übereinander und klammere fest.

Verschiedenes.

Deutsche allgemeine Ausstellung für Unfallverhütung.
Berlin 1889. Die Zahl der Anmeldungen zur Ausstellung
hat alle Erwartungen übertroffen; der verfügbare Raum ist


	Bundesgesetz betr. die Gründungspatente [Schluss]

